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Einleitung

Die Albertus GmbH & Co. KG beabsichtigt, Gewerbeflächen gemäß dem Bebau-
ungsplan „Rohrwiesen ll“ in Triangel zu erschließen. Das Plangebiet befindet
sich im Nordosten des Ortsteils Triangel. Für das oben genannte Baugebiet soll
ein Konzept zur Oberflächenentwässerung im Rahmen des Bauleitverfahrens
erstellt werden. Dabei soll das Entwässerungskonzept die Anforderungen des
geplanten Logistikparks berücksichtigen.

Hiermit wurde die Ingenieurgesellschaft Heidt + Peters mbH von der Albertus
GmbH & Co. KG über Jenes Lang LaSalle SE beauftragt.
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Verwendete Grundlagen

Für die Ausarbeitung wurden folgende Grundlagen verwendet:

 Baugrunduntersuchung des Büros für Bodenprüfung GmbH vom 18. Januar
2021

 Baugrunduntersuchung bgm baugrundberatung GmbH
vom 30. September 2022

 Vermessung der Ingenieurgesellschaft Heidt + Peters mbH vom Januar 2021
 B-Plan Entwurf der CGP Bauleitplanung GmbH vom Juli 2020
 Bebauungsvorschlag östlicher Bereich (221007 - Schnellecke Sassen-

burg_Übersichtsplan.pdf/dwg) Schnellecke Real Estate GmbH & Co. KG vom
15. September 2022

 Übersichtsplan Sassenburg (220920 - Schnellecke Sassenburg_Masterplan
VW.pdf) Schnellecke Real Estate GmbH & Co. KG vom 7. Oktober 2022



3 Ausgangssituation 6

Ausgangssituation
3.1 Räumliche Abgrenzung

Das geplante Baugebiet liegt in der Ortslage Triangel. Im Westen wird das Plan-
gebiet durch die Ludwig-Jahn-Straße begrenzt und im Osten durch die Fehring-
straße. Der südliche Teil des Plangebietes schließt an die Flächen der Sport- und
Freizeitstätte Triangel an.

Erschlossen wird das Gebiet über die Fehringstraße sowie einer Zuwegung der
Ludwig-Jahn-Straße.

3.2 Baugrund und Grundwasser

Für die Beurteilung des Baugrundes wurden im Januar 2021 insgesamt 10
Rammkernsondierungen bis zu einer Teufe von 5 m niedergebracht. Hiernach
stehen im Plangebiet bis zu einer Teufe von 2 m überwiegend Mittelsande an,
die von ca. 0,3 bis 0,4 m Mutterboden überlagert sind. Darunter sind haupt-
sächlich Geschiebelehm und Geschiebemergel anzutreffen (vgl. Anhang 1).

Die derzeitige Geländeoberkante im Planbereich liegt zwischen 53,25 und
53,65 m NHN. Das Gelände weist nahezu kein Gefälle auf und ist ca. 0,4 bis
0,6 m tiefer als die angrenzende Fehringstraße.

Zum Zeitpunkt der Baugrunderkundung ergaben sich im Planbereich Grund-
wasserflurabstände zwischen 0,4 und 0,8 m (vgl. Anhang 1).

Die oben genannten Ergebnisse werden durch das neue Baugrundgutachten
von bgm baugrundberatung GmbH vom 30. September 2022 im Wesentlichen
bestätigt. Aufgrund des außergewöhnlich trockenen Sommers 2022 wurden
größere Grundwasserflurabstände festgestellt.
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Konzept zur Oberflächenentwässerung

Die laut Baugrundgutachten bis 2 m Teufe anstehenden Mittelsande können
als versickerungsfähig eingestuft werden, sodass für das Baugebiet eine voll-
ständige Versickerung des Niederschlagswassers angestrebt wird.

Gemäß dem Baugrundgutachten ergibt sich im Plangebiet ein Grundwasserflu-
rabstand zwischen 0,4 und 0,8 m. Hierbei handelt es sich jedoch um eine Mo-
mentaufnahme. Es ist daher davon auszugehen, dass der maximale Grundwas-
serstand auch höher liegen und teilweise oberflächennah anstehen kann.

Das Merkblatt M153 der DWA sieht für eine ausreichende Reinigung des Nie-
derschlagswassers vor Einleitung in das Grundwasser eine mindestens 1 m
mächtige Bodenpassage vor, wobei bei unbedenklichen Niederschlagsabflüs-
sen mit geringer stofflicher Belastung hiervon nach unten abgewichen werden
kann. Die Flächenverschmutzung bei Wohn- bzw. vergleichbaren Gewerbege-
bieten mit bis zu 300 Kfz/24 h wird gemäß Tabelle A.3 (DWA-M153) als gering
angegeben. Dies wird für das hier vorgesehene Gewerbegebiet zutreffen, so-
dass ein Sickerraum von weniger als 1 m möglich ist. Um dennoch eine ausrei-
chende Reinigung zu gewährleisten, sollte ein Sickerraum von 0,5 m nicht un-
terschritten werden.

Im Rahmen der Erschließung des Gewerbegebietes ist so eine Aufhöhung von
ca. 1,5 m des Geländes erforderlich, sodass der Grundwasserflurabstand mind.
0,5 m beträgt, um eine dezentrale Versickerung des Niederschlagswassers mit
genügender Reinigungswirkung zu gewährleisten. Das Gelände wäre dann un-
gefähr auf derselben Höhe wie die im Osten angrenzende Fehringstraße.

4.1 Erschließungsstraße

Für die Erschließungsstraße ist eine Parzellenbreite von 15 m aus Sicht der
Oberflächenentwässerung ausreichend. Bei einer 7,0 m breiten Fahrbahn, aus-
geführt mit einseitiger Querneigung und seitlich angeordneten Parkflächen,
verbleibt so ausreichend Raum für straßenbegleitende Versickerungsmulden.
Auch ein Niederschlagsereignis mit einer Jährlichkeit von 30 Jahren kann nach
einer überschlägigen Berechnung gemäß DWA-A138 mit einem Durchlässig-
keitsbeiwert von 1*10-5 m/s gut aufgenommen werden.
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Berechnungsergebnis:
Einzugsgebietsfläche AE: 5.050 m²
Undurchlässige Fläche Au: 4.545 m²
Überflutungsnachweis: n = 0,033/a
Mulden-Einstauhöhe: 0,30 m
Erf. Versickerungsfläche: 1.000 m²
Vorh. Grünflächen: 3.000 m²

Hiernach ist keine Anordnung von Notüberläufen erforderlich.

4.2 Gewerbefläche Süd

Für die Grundstücksparzellen südlich der Erschließungsstraße mit einer Fläche
von 2,8 ha ist eine Grundflächenzahl von 0,8 gemäß Bebauungsplan vorgese-
hen. Somit stehen mindestens 20 % der Grundstücksflächen für eine Versicke-
rung zur Verfügung. Eine überschlägige Berechnung gemäß DWA-A138 mit ei-
nem Durchlässigkeitsbeiwert von 1*10-5 m/s ergibt für ein Niederschlagsereignis
mit der Jährlichkeit von 30 Jahren, dass max. 16 % der jeweiligen Grundstücksflä-
che für eine vollständige Versickerung benötigt werden (Mulden mit einer Tiefe
von 0,3 m und vollständige Versiegelung der übrigen Fläche angesetzt).

Berechnungsergebnis:
Einzugsgebietsfläche AE: 22.500 m²
Undurchlässige Fläche Au: 21.375 m²
Überflutungsnachweis: n = 0,033/a
Mulden-Einstauhöhe: 0,30 m
Erf. Versickerungsfläche: 4.600 m²

Hiernach ist keine Anordnung von Notüberläufen erforderlich.

4.3 Gewerbefläche West

Für die Gewerbefläche West mit einer Fläche von 9,8 ha liegt ein Bebauungs-
konzept vor. Aus der Flächenbilanz ergibt sich eine Grundflächenzahl von 0,8,
sodass mindestens 19 % der Grundstücksflächen für eine Versickerung zur Ver-
fügung. Eine überschlägige Berechnung gemäß DWA-A138 mit einem Durchläs-
sigkeitsbeiwert von 1*10-5 m/s ergibt für ein Niederschlagsereignis mit der Jähr-
lichkeit von 30 Jahren, dass max. 16 % der jeweiligen Grundstücksfläche für eine
vollständige Versickerung benötigt werden (Mulden mit einer Tiefe von 0,3 m und
vollständige Versiegelung der übrigen Fläche angesetzt).
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Berechnungsergebnis:
Einzugsgebietsfläche AE: 79.295 m²
Undurchlässige Fläche Au: 77.497 m²
Überflutungsnachweis: n = 0,033/a
Mulden-Einstauhöhe: 0,30 m
Erf. Versickerungsfläche: 16.000 m²

Hiernach ist keine Anordnung von Notüberläufen erforderlich.

Das Bebauungskonzept sieht eine Grünfläche von 18.682 m² vor, auf denen die
Versickerungsmulden angelegt werden können. Die dargestellten Grünflächen
sind von der Anordnung her teilweise stark zergliedert, sodass die geplanten
Versickerungsmulden mit z.B. Schlitzrinnen hydraulisch zu verbinden sind.

Für das Oberflächenwasser von LKW-Stellplätzen ist eine zusätzliche Reinigung
zur Oberbodenpassage der Versickerungsanlage vorzusehen. Diese kann z.B.
mit einer oberflächennahen Regenwasserbehandlungsanlage als Entwässe-
rungsrinne mit Sedimentationsboxen, z.B. BIRCOpur ® oder gleichwertig umge-
setzt werden.

4.4 Gewerbefläche Ost

Für die Gewerbefläche Ost mit einer Fläche von 4,7 ha liegt ein Bebauungskon-
zept vor. Aus der Flächenbilanz ergibt sich eine Grundflächenzahl von 0,8, so-
dass mindestens 20 % der Grundstücksflächen für eine Versickerung zur Verfü-
gung. Eine überschlägige Berechnung gemäß DWA-A138 mit einem Durchlässig-
keitsbeiwert von 1*10-5 m/s ergibt für ein Niederschlagsereignis mit der Jährlich-
keit von 30 Jahren, dass max. 16 % der jeweiligen Grundstücksfläche für eine voll-
ständige Versickerung benötigt werden (Mulden mit einer Tiefe von 0,3 m und
vollständige Versiegelung der übrigen Fläche angesetzt).

Berechnungsergebnis:
Einzugsgebietsfläche AE: 37.896 m²
Undurchlässige Fläche Au: 35.943 m²
Überflutungsnachweis: n = 0,033/a
Mulden-Einstauhöhe: 0,30 m
Erf. Versickerungsfläche: 8.000 m²

Hiernach ist keine Anordnung von Notüberläufen erforderlich.
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Das Bebauungskonzept sieht eine Grünfläche von 9.392 m² vor, auf denen die
Versickerungsmulden angelegt werden können. Die dargestellten Grünflächen
sind von der Anordnung her stark zergliedert, sodass die geplanten Versicke-
rungsmulden mit z.B. Schlitzrinnen hydraulisch zu verbinden sind.

Für das Oberflächenwasser von LKW-Stellplätzen ist eine zusätzliche Reinigung
zur Oberbodenpassage der Versickerungsanlage vorzusehen. Diese kann z.B.
mit einer oberflächennahen Regenwasserbehandlungsanlage als Entwässe-
rungsrinne mit Sedimentationsboxen, z.B. BIRCOpur ® oder gleichwertig umge-
setzt werden.
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Zusammenfassung

Für den Bebauungsplan "Rohrwiesen ll" in Triangel wurde mit der vorliegenden
Ausarbeitung die Oberflächenentwässerung betrachtet.

Bei einer Aufhöhung von rund 1,5 m des Plangebietes kann zukünftig das anfal-
lende Oberflächenwasser im Plangebiet vollständig versickert werden.

Hierzu sind für die Verkehrsflächen Mulden vorgesehen. Für die Versickerung
des Niederschlagswassers auf den Grundstücken werden rund 16 % der jewei-
ligen Grundstücksfläche benötigt. Das hierdurch vorgehaltenen Volumen reicht
aus, um selbst Starkregenereignisse mit einer Jährlichkeit von 30 Jahren der
Versickerung zuzuführen, sodass keine Notüberlaufe erforderlich sind.

Einzelnachweise/Anträge sind jedoch weiterhin grundsätzlich erforderlich
(DWA-A 138, DWA-M 153). Die Art der Versickerung sollte den Bauherrn im
Rahmen der gesetzlichen Vorgaben und technischen Regeln freigestellt wer-
den.

Verfasser:
Ingenieurgesellschaft Heidt + Peters mbH

Bad Bevensen, 18. Oktober 2022

 .....................................................
Thorsten Ohmstede
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